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Holz als 
Baustoff 
Inbetriebnahme einer neuen 
Imprägnierungsanlage 
Als vorläufig letzte, grössere Inve
stition wurde  im Landespflanzgar-
ten in de r  Schaaner  Unterau am 
Samstagvormittag eine neue  Holz-
imprägnierungsanlage offiziell in 
Betrieb genommen. Die Anlage ko
stet  mit  dem dazugehörigen Be
triebsgebäude rund  300 000 Franken 
und stellt eine entscheidende Ratio-
nalisierungsrnassnahme im Ablauf 
des forstamtlichen Holzaufberei
tungsbetriebes dar. Landesforstmei
ster  Eugen Bühler benützte den  An-
lass der  Inbetr iebnahme um der  Ge
meinde Schaan, die durch Vor
steher Wal te r  Beck vertreten war,  
dem Land und seinen Mitarbeitern 
für die langjährige, gute  Zusam
menarbeit zu danken. Der Landes-
lorstmeister kam dabei auch auf die  
Bedeutung cles Holzes als Baustoff 
zu sprechen. Den technischen Teil 
der  neuen  Holzimprägnierung er
läuterten Ing. Josef  Sprenger (der 
zusammen mit Ing. J ä g e r  vom Bau
amt für die Planung verantwort l ich 
war) und  Erich Hoop, de r  schon seit  
1948 im Landespflanzgarten tätig 
und insbesondere auch  für die Fra
gen der  Holzimprägnierung zustän
dig ist. 

u m  rund  1000 Personen, d a s  is t  
s t a rk  ein Drittel, e rhöh t  hat. Die 
höchste  Zunahme ist in de r  -Gruppe 
«Kinder / J u g e n d l i c h e . . . »  de ren  
Träger  d e r  Bewilligung 15 bis 19 
J a h r e  in Liechtenstein anwesend  
sind, gefolgt v o n  d e r  G r u p p e  Män
n e r  mit e iner  Anwesenhei t sdauer  
ebenfalls von  15 bis 19 J ah ren .  

Erwerbstätige Jahresaufenthalter 
Ende August  1974 w a r e n  bei d e r  

Unsere Aufnahme vermittelt einen 
Eindruck vom Gebäude zur neuen 
Holzimprägnierungsanlage während 
der offiziellen Betriebsübergabe am 
Samstag. Im Vordergrund die ge
schälten Holzstämme, welche von 

hier aus direkt in die (ausserhalb 
des Gebäudes angebrachte Imprä
gnierungsanlage) geschoben wer
den. Wie Erich Hoöp anlässlich der 
Inbetriebnahme am Samstag hervor
hob, kann mit der neuen Anlage 

pro Stunde rund 1 Kubikmeter Holz 
haltbar gemacht werden. Die neue 
Vakuum-Anlage löst das bisherige 
Tauchverfahren ab, das wesentlich 
weniger leistungsfähig war. 

(Bild: X a v e r  Jehle) 

Der ausländische Bevölkerungsteil in 
unserem Lande 
Statistische Erhebungen per Ende August 1974 
Dieser Tage ist uns  die  neueste  Sta
tistik über  den  ausländischen Be
völkerungsteil in unserem Lande 
zugegangen. Die vom A m t  für Stati
stik (in Zusammenarbeit  mit e inem 
Schweizer Rechenzentrum) heraus
gegebenen Unter lagen enthal ten 
den Ausländerbestand per  Ende 
August  dieses J ah re s  mit e iner  
Reihe v o n  Vergleichstabellen u n d  
zusätzlichen Unter lagen über  d e n  
Stand p e r  Ende Augus t  1973. 

Jahresaufenthalter — 
Niedergelassene — Saisonarbeiter 
Der Gesamtausländerbestand be
trug a m  31. Augus t  1974 9227 (9009) 
Personen, 218 ode r  2.4 Prozent mehr  
als v o r  Jahresfrist.  Zahlen in Klam
mern sind vom 31. August  1973 und  
zum Zwecke e ine r  Vergleichsmög
lichkeit beigefügt. Im Gesamtaus-
lünderbestand sind die Saisonar
beiter miteingerechnet,  gehören 
aber nach  fremdenpolizeilichem Re
zept n i c h t  zu r  Wohnbevölke
rung. Die ausländische Wohnbevöl
kerung (ohne Saisonarbeiter) be
trag am 31. Augus t  1974 8198 (7822) 
Personen, womit  sich e i n  Zuwachs 
gegenüber dem 1973er Augustbe-
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stand v o n  376 Personen 4.8 Prozent 
ergibt. Jahresaufenthal ter  und Nie
dergelassene zusammen ergeben 
die ausländische Wohnbevöl
kerung. 4133 (4104) Personen sind 
Jahresaufenthal ter  und 4065 (3718) 
Personen haben  Niederlassungs
bewilligungen. Die Zahl de r  Jahres
aufenthal ter  ist u m  29 Personen 0.7 
Prozent und j ene  der  Niedergelas
senen  u m  347 Personen 9.3 Prozent 
angest iegen.  

41.7 Prozent Schweizer 
41.7 Prozent (40.4) de r  Jahresaufent
halter  u n d  Niedergelassenen sind 
Schweizer, 24.9 Prozent (25.2) 
Oesterreicher,  14.4 Prozent (15.0) 
Deutsche, 10.1 Prozent (10.3) Ita

liener, 1.6 Prozent (1.7) Spanier, 1.2 
Prozent (1.2) Griechen, 1.9 Prozent  
(2.1) Jugos lawen und 4.2 Prozent 
(4.1) entfallen auf Personen mit  an
dere r  Staatszugehörigkeit .  

W ohngemeinden 
In  Vaduz wohnen 2019 (1977), 
Schaan 1802 (1704), Triesen 1122 
(1065), Balzers 873 (831), Eschen 775 
(714), M a u r e n  747 (670), Triesen-
berg 344 (345), Gamprin 190 (183), 
Ruggell 161 (162), Schellenberg 112 
(102) und Planken 53 (49) Personen 
mit  Jahresaufenthalts-  und Nieder
lassungsbewilligung. 

Anwesenheitsdauer 
Jahresaufenthalter: A u s  den  

Augustzahlen geh t  hervor,  dass d ie  
Anwesenhei tsdauer  nach  dem Trä
ger  d e r  Bewilligung für 1061 (1110) 
Männer,  946 (965) Frauen  und 253 
(253) Kindern / Jugendl ichen  un te r  
18 J a h r e n  weniger  als drei J a h r e  
beträgt  — für 393 (401) Männer,  300 
(303) F rauen  und  156 (135) Kindern 
/ Jugendl iche un te r  18 J a h r e n  3 bis 
4 J a h r e  ausmacht  — und 502 (460) 
Männer  313 (281) Frauen  und 209 
(191) Kinder  und Jugendl ichen mv 
te r  18 J a h r e n  5 J a h r e  und länger  in 
Liechtenstein wohnhaf t  sind. 

Aus  d e r  Statistik geht  hervor,  
dass sich seit  1970, innert  5 Jahren ,  
die Zahl de r  Personen mit N i e -
d e r l a s s u n g s  b e w i l l i g  ii n g  

Kennen Sie das neue Gemeindegesetz? 

Referendumsrecht des Bürgers 
W a r  im alten Gemeindegesetz nur  
allgemein formuliert, in welchen 
Fällen ein Referendumsbegehren 
gegen Beschlüsse des Gemeindera
tes gestel l t  werden können, so zählt  
das neue  Gesetz unter Art ikel  29 
(Absatz 3) alle Fülle auf, in denen  
ein Referendum ergriffen werden  
kann.  

9 Dies gilt zunächst  für den  Ge
meinde-Voranschlag, dann  für die  
Gemeinderechnung und die Festset
zung d e r  Zuschläge auf die  Vermö
gens- und Erwerbssteuer und die 
Gemeindeumlagen. 

# Ein Referendumsbegehren kann  
auch gestellt  werden, v/enn der  Ge
meinderat  ein Bauprojekt  be-
schliesst, das mehr als 50 000 Fran
ken  kostet, oder wenn die  Gemein

d e  ein Grundstück aufkauft, da s  
teurer  ist als 50 000 Franken.  
O Dem Referendum unterstel l t  
können auch  Gemeinderatsbe
schlüsse werden,  die eine einmalige 
Ausgabe  v o n  mehr als 50 000 Fran
ken  (etwa für  Planungskosten) oder  
jährl ich wiederkehrende Ausgaben 
v o n  mehr  als 20 000 Franken  (z. B. 
Gehäl ter  ode r  Verpflichtungskredi
te im Schul- oder  Sozialwesen) ver
ursachen.  
® Die Summe von 50 000 Franken 
stellt  auch die  Obergrenze für Dar
lehen oder  Bürgschaften dar, wel
che de r  Gemeinderat  in e igener  
Kompetenz aufnehmen, bzw. über
nehmen kann. Gegen die Uebernah-
me höherer  Verpflichtungen dieser 
Ar t  kann  ebenfalls das  Referen
dumsbegehren gestellt  we iden .  

9 Ein direktes Mitentscheidungs
recht  k a n n  de r  Bürger  auch  fordern, 
wenn e s  u m  den  Verkauf  von ge
meindeeigenen Grundstücken oder  
die  Vergabe  von Baurechten geht, 
die  10 J a h r e  überschrei ten.  
9 Ein Referendumsbegehren k a n n  
wei ter  gestel l t  werden,  wenn  es um 
den  Erlass v o n  Sta tu ten  und  Regle 
menten über  die Verwal tung  u n d  
die öffentlichen Dienste in der  G e  
meinde geht;  wenn  d ie  Aufstellung 
einer Bauordnung u n d  eines  Ueber-
bauungsplanes beschlossen wird, 
und, w e n n  ein Gemeinderatsbe-
schluss d e n  Erlass v o n  Statuten 
über  d ie  Regelung d e s  Bürgernut  
zens und  die  Ar t  d e r  Verwendung 
des Gemeindebodens gefasst  wird. 

Lesen Sie morgen e inen Beitrag 
über  d i e  Gemeindeversammlungen.  

Fortsetzung: auf  S/3 
Die aktuelle 
Frage 
Weiche Struktur hat der 
Schweizer Bevölkerungsteil? 
Trotz strengen Zuzugsbestimmun
gen und einer äusserst zurückhal
tenden Praxis der Regierung bei der 
Erteilung von neuen Aufenthaltsbe
willigungen, ist der nichtliechtenstei
nische Teil der Wohnbevölkerung in 
den letzten 12 Monaten erneut um 
4.8 Prozent angewachsen. Blättert 
man in der neusten Statistik, s o  ent
deckt man interessante Zusammen
hänge. Während sich die ver
schärften Zuzugsbestimmungen bei 
den Zahlen über die Oesterreicher, 
Deutschen und Italiener deutlich 
auswirkten, hatten sie bei den 
Schweizern einen fast gegenteiligen 
Effekt. Seit 1970 hat sich der Anteil 
der Schweizer um 1082 auf 3415 Per
sonen erhöht und macht heute 41.7 
Prozent des gesamten ausländi
schen Bevölkerungsteils aus. Allein 
zwischen 1972 und 1973 registriert 
die Statistik einen Zuwachs von 448 
Schweizern gegenüber 48 Oesterrei
chern und 23 Deutschen für den 
gleichen Zeitraum. Reicht e s  aus, 
wenn wir angesichts dieser Zahlen 
einfach auf die schweizerisch-liech
tensteinischen Freizügigkeitsabkom
men verweisen? Sollte man den Ur
sachen dieser doch bemerkenswer
ten Einwanderung aus der Eidgenos
senschaft nicht näher auf den Grund 
gehen? Ist e s  allein unsere so  char
mante Lebensart, welche diese An
ziehungskraft ausübt? Oder waren 
e s  die liechtensteinischen Arbeitge
ber, welche diese Schwäche in un
seren Zuzugsbeschränkungen weid
lich ausnützten und die Schweizer 
Arbeitskräfte um jeden Preis ins 
Land holten? Wie setzt sich der 
schweizerische Bevölkerungsanteil 
überhaupt zusammen? Wieviele der 
inzwischen mehr als 3400 Personen 
sind Im Lande beschäftigt, welche 
Positionen nehmen sie ein? Wie 
gross ist der Anteil an Privatiers und 
an Gewerbetreibenden, die mit ihren 
Familien zugezogen sind um von 
Liechtenstein aus zu arbeiten? An
gesichts der neuesten, statistischen 
Ermittlungen muss man sich fragen, 
ob wir in Liechtenstein ohne dieses 
zusätzliche Zahlenmaterial über
haupt noch eine Ausländerpolitik 
machen können, die diesen Namen 
verdient? 

n....1arxer Anton Buromaschmen und 
^ ßüromöbel Grunaustrasse25 
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